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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1999

Rechtssatz

Das Ziehen einer Warenprobe durch ein Organ der Lebensmittelaufsicht allein stellt kein Inverkehrbringen im Sinne

des § 1 Abs 2 LMG dar. So war der Ort der Au4ndung der Warenprobe, nämlich der "Verkaufsraum" einer Filiale,

lediglich im Probenbegleitschreiben als Beilage zur Anzeige enthalten. Da diese Anzeige samt Beilage niemals

Gegenstand einer tauglichen Verfolgungshandlung war, ließ der Spruch des Straferkenntnisses mit dem bloßen

Hinweis auf das "Ziehen einer Warenprobe in der Filiale..." nicht mit der gebotenen Deutlichkeit erkennen, worin die

Inverkehrsetzung der Ware bestanden hatte.

Schlagworte

inverkehrbringen Konkretisierung Warenprobe

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lmg/paragraf/1
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1999/09/02 30.16-60/99
	JUSLINE Entscheidung


